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spannungslampe fiir allgemeine Beleuchtungszwecke
geweckt, wird aber jetzt durch die neuesten Errun-
genschaften der Gasentladungstechnik, der Leucht-
stoffrohren ebenso wieder verdringt. Es kann be-
reits angenommen werden, dass frither oder spiter

mit einer ziemlich starken Preissenkung der Leucht-
stofflampen zu rechnen ist, und dann wird es, wie
aus der Darstellung der Betriebskostenrechnung
Fig. 10 ersichtlich ist, um die weitere generelle An-
wendung der Kleinspannungslampe geschehen sein.

Stillschweigende Begriindung von Rechten durch die Verwaltung

Von R. Lorétan, Ziirich-Lausanne

In einem Entscheid vom 25. Juni 1943 hat die staatsrecht-
liche Abteilung des Bundesgerichtes einem Grundsatz ins
schweizerische Verwaltungsrecht Einlass gewihrt, welcher spe-
ziell auf dem Gebiete der Uebertragung elektrischer Energie
von grosser Bedeutung ist.

Die Rechtsvorginger der Kligerin, die Steinindustrie
Rotzloch A.-G., hatten im Jahre 1890 den Regierungsrat des
Halbkantons Nidwalden um die Genehmigung eines von ihnen
geplanten Wasserwerkes ersucht. In ihrem Gesuch erklirten
sie, dass die im projektierten Werk erzeugte Kraft zum Be-
trieh einer Zementfabrik am Rotzberg benutzt und dorthin
durch elektrische Leitung iibertragen werden solle.

Der Regierungsrat bewilligte die Erstellung des Wasser-
werkes. Im Konzessionsakt blieb die Verbindungsleitung zwi-
schen dem Werk und dem Rotzberg unerwihnt.

Die Leitung wurde nun vom Werkeigentimer im Jahre
1891 ohne weiteres erstellt. Sie iiberquert 6ffentliches Eigen-
tum (Aa, Kantonsstrassen, Wege und Biche) an mehreren
Stellen.

Nachdem die Regierung jahrelang gegen diesen Zustand
nichts eingewendet hatte, beanstandete sie kiirzlich die Lei-
tung, weil sie ohne die in der Nidwaldner Landratsverordnung
betreffend Beniitzung der offentlichen Strassen vorgeschrie-
bene Bewilligung durch éffentliches Eigentum gespannt wor-
den sei. Sie forderte die Gesellschaft auf, das Versiumte nach-
zuholen, also die Bewilligung nachzusuchen und die vorge-
sehenen Gebithren zu entrichten.

Die Aktiengesellschaft stellte sich auf den Standpunkt, ihr
stehe das Recht auf Ueberquerung der 6ffentlichen Strassen
und Fliisse bereits zu; sie habe demzufolge keinerlei Schritte
zu dessen Erlangung zu un:ernehmen.

Das Bundesgericht hat ihren Standpunkt geschiitzt.

Das Wasserwerk war seinerzeit projektiert worden, um die
darin gewonnene Elektrizitdt nach dem Rotzberg zu leiten
zur Verwendung im dortigen Unternehmen. Dieser Zweck
war dem Regierungsrat im Konzessionsgesuch eindeutig zur
Kenninis gebracht worden. Die zustindige Behorde wusste
also, dass es sinnlos war, das Wasserwerk zu genehmigen,
ohne das fiir die Erstellung der Leitung nach dem Rotzberg
notige Recht der Durchquerung éffentlichen Eigentums zu
gewihren.

Bei dieser Sachlage wird eine verniinftig und dem Gebot
von Treu und Glauben gemiiss handelnde Behérde zunichst
den Gesuchsteller darauf aufmerksam machen, dass ebenfalls
eine Bewilligung fiir die unumgingliche Ueberquerung von
offentlichen Strassen und Fliissen einzuholen sei. Tut sie dies
nicht und genehmigt sie trotzdem das Wasserwerk, so gibt sie
dadurch zu erkennen, dass sie dem Beliehenen das zur Durch-
fiilhrung des Werkszweckes notige Recht, die erzeugte Energie
durch 6ffentliches Eigentum zu leiten, stillschweigend erteilt.

Nun darf der Biirger bei der Behérde ein verniinftiges
Schalten und Walten, ein Handeln voraussetzen, das Treu
und Glauben entspricht. Der Grundsatz von Treu und Glau-
ben hat nicht nur im privaten Rechtsverkehr Geltung; er be-
herrscht ebenfalls das Verhilinis von Biirger und Behorde.

Die Bewerber durften im besprochenen Falle von der An-
nahme ausgehen, die Nidwaldner Regierung habe eine sachge-
misse Verfiigung iiber ihr Gesuch getroffen, d.h. sie habe
ihnen nebst der ausdriicklichen Genehmigung des Wasserwerks
auch das zur Verwirklichung dessen Zweckes unentbehrliche
Durchleitungsrecht stillschweigend eingeriumt. Sie durften
von vornherein eine Auslegung der regierungsritlichen Ver-
filgung ausschliessen, welche zu einem sinnlosen Ergebnis ge-
fithrt hitte: Némlich zum Ergebnis, der Regierungsrat habe
siec nicht in die Lage gesetzt, das genchmigte Wasserwerk
seinem Zweck gemiiss zu betreiben.

347 : 621.3

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass wenn die be-
stimmungsgemisse Ausiibung eines von der Behérde erteilten
Rechts die Einrdumung eines weitern Rechts unbedingt vor-
auscetzt und diese Voraussetzung der Behérde bekannt oder
leicht erkennbar war, das unerliissliche Recht als stillschwei-
gend eingerdumt gilt, sofern die Behérde diese stillschweigende
Verfiijgung nicht ausschliesst. Aus dem Grundsatz ergibt sich
auch der Inhalt der stillschweigend eingeriumten Befugnis,
namentlich deren Dauer. Setzt nimlich die Ausiibung des aus-
driicklich erteilten, Rechts die stillschweigend eingeriumte
Befugnis voraus, so miissen diese und jenes fiir dieselbe Zeit
Bestand haben. Die Dauer des Durchleitungsrechts der Stein-
industrie Rotzloch A.-G. fillt demzufolge mit derjenigen
ihres Wasserrechts zusammen.

Das Eigenartige an dieser stillschweigenden Verfiigung
liegt darin, dass sie vielleicht von der Behorde gar nicht ge-
wollt war. Die Behorde hat sich vielleicht keinerlei Gedanken
iiber das einzuriumende Recht gemacht. Dieses Recht gilt
dann trotzdem als stillschweigend erteilt, wenn das Verhalten
der Behorde, gemessen an den objektiven MaBstiben der ord-
nungsmissigen Verwaltung und des Gebotes von Treu und
Glauben, diese Auslegung aufdriingt. Der Behorde geschieht
dadurch nicht Unrecht, denn es wird ihr ja ein verniinftiger
Wille beigelegt, also der Wille, welchen sie in der Bewilti-
gung ihrer Verwaltungsaufgaben an den Tag legen soll.

Das Bundesgericht hat iibrigens im erwéhnten Entscheid
nicht nur die stillschweigende Erteilung von Rechten um-
schrieben, sondern auch die Voraussetzungen der stillschwei-
genden Genehmigung von tatsiichlichen Zustiinden ganz allge-
mein behandelt.

Beansprucht der Biirger, ohne im Besitz der vorgeschriebe-
nen Bewilligung oder Verleihung zu sein, Befugnisse, so kann
sich deren rein tatsiichliche Ausiibung zu einem Rechte ver-
dichten. Dies, wenn die Behorde gegen diesen ihr bekannten
oder doch leicht erkennbaren Zustand nicht eingeschritten ist,
obwohl sie dazu Zeit gehabt hitte. Die ordnungmiissig han-
delnde Behorde, welche einen der Rechtsgrundlage entbehren-
den Zustand nicht beseitigt, anerkennt diesen stillschweigend
und schafft dadurch eben die fehlende Grundlage. Thr Ver-
halten ist als Billigung des tatsichlich Geiibten zu werten,
welches dadurch rechtlichen Bestand erhilt. Auch diesbeziig-
lich muss sich die Behérde unter Umstiinden damit abfinden,
dass ihr ein Wille, den sie gar nicht hatte, welchen sie in-
dessen hitte haben sollen, beigelegt wird.

Diese stillschweigende Genehmigung kann namentlich
Rechte am offentlichen Eigentum begriinden. Hiitte sich im
besprochenen Falle die Steinindustrie Rotzloch A.-G. nicht
bereits auf eine stillschweigende Erteilung des Durchleitungs-
rechts berufen konnen, so wiire ihr jedenfalls die stillschwei-
gende Genehmigung eines Zustandes zugute gekommen, der
unter den Augen der Behérde mehrere Jahrzehnte dauerte.

Der Entscheid vom 25. Juni 1943 hat den stillschweigenden
Akt ins schweizerische Verwaltungsrecht eingefithrt. Und zwar
kann dieses Rechtsinstitut in Bund und Kantonen Geltung
beanspruchen, sofern und soweit es ein Rechtssatz allgemein
oder fiir besondere Gebiete nicht ausschliesst. Die still-
schweigende Einrdumung von Rechten und die stillschwei-
gende Genehmigung tatsichlicher Zustinde leiten sich eben
von den obersten Grundsitzen der Rechisordnung ab: Treu
und Glauben, verniinftige Handlungsweise im privaten und
offentlichen Leben, letzten Endes Rechtssicherheit. Deshalb
werden sie als geltend vorausgesetzt, auch wenn sie nicht im
geschriebenen Recht Aufnahme fanden.

Sieht das Verwaltungsrecht eine bestimmte Form vor, dann
kann die betreffende Handlung selbstverstindlich nicht still-
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schweigend vorgenommen werden. Bestehen hingegen auf
einem Gebiet der Verwaltungstitigkeit keine Formvorschrif-
ten, dann gilt der Grundsatz der Freiheit. Diese Freiheit eignet
besonders Rechissystemen, in denen Nichtberufsbeamte die
Verwaltungsaufgaben in moglichst einfacher Art erledigen. Sie

bewirkt,

dass nicht einmal eine ausdriickliche,

wenn auch

formlose Willenskundgebung erforderlich ist. Schon ein be-
stimmtes Verhalten der Behorde kann eine Deutung auf-
dringen, welche die ausdriickliche Erteilung bzw. Genehmi-

gung ersetzt.

Technische Mitteilungen — Communications de nature technique

Liste von elektrischen "Apparaten und Elektri-
zitédts-Verbrauchern 621.311.152

Das Sekretariat des SEV musste fiir ein Elektrizititswerk
eine alphabetische Liste von allen moglichen Elektrizititsver-
brauchern, die an die Netze angeschlossen werden, auf-
stellen. Die Liste wurde von jenem Elektrizititswerk erginzt.
In der Annahme, dass sich unter unsern Lesern weitere Inter-
essenten befinden, lassen wir sie folgen, mit der Bitte, dem

Sekretariat des SEV allfillige Erginzungen mitzuteilen.

Additionsmaschinen Elevatoren
Akkumulatorenanlagen Emaillieréfen
(ortsfeste) Emulgierapparate
Akkumulatorenfahrzeuge Fernschreiber
Akkumulierifen Fernsehapparate
Alarmsirenen Fernsteuerungsanlagen
Aufschnittschneidemaschinen Flaschenziige
Auftau-Transformatoren Flutlichtstrahler
Aufziige (Personen-, Waren-, Fohn
Bau-, Heu-) Forderbiinder
Augenmagnete Fordermaschinen
Autoklaven FuBschemel
Autokiihler-Wiirmer Fusswiirmer
Backolen Futterkochkessel
Backofendlfeuerungsapparate Galvanische Biider
(elektrische Pumpe) Gemiisetrockner
Biickereimaschinen Glitteisen
Bandsiigen Gleichrichter
Bandsigenfeilmaschinen Glocken
Bettwirmer Gliihlampen
Blasapparate Gliihofen
Blocher Grammophone
Bodenreinigungsmaschinen Grastrockner
Bohrmaschinen (Holz-, Metall -) Grillapparate
Bohrmaschinen Haarondulationsapparate
(zahnirztliche) Haarschneidemaschinen
Boiler Haartrocknungsapparate
Bratofen Hindetrockner
Bratpfannen Hirtedfen
Bremsmagnete Heissluft-Sterilisation
Brennéfen Heisswasserspeicher
Brennscherenwiirmer Heizapparate
Brennstempel Heizkalotte
Brezeleisen Heizbinden
Briefoffner (elektrische) Heizcape
Brotroster Heizkissen

Brutapparate Heizkorper (Radiatoren)
Buchhaltungsmaschinen Heizkorper lir Bienenkérbe
Biigeleisen Heizmantel
Bureaumaschinen Heizofen
Chirurgische Apparate Heizregister
Dampferzeuger Heizschemel
Dampfkochkessel fiir die Heizteppiche

chemische Industrie Heizwand
Dauerwellenapparate Herde (Koch-)
Destillierapparate Heupressen
Diathermieapparate Hohensonne
Discophone Holztrocknungsanlagen
Dorrapparate Inhalatoren
Drahtlose Telegraphie- und Induktionsofen

Telephonie-Apparate Kaffeemaschinen
Drehbiinke (Holz- und Metall- Kaffeemiihlen

bearbeitung) Kaffeewarmhalter
Dreschmaschinen Kegelbahn
Durchflusserhitzer Kerntrocknedfen fiir Giesse-
Durchlauferhitzer reien
Eierdurchleuchtung Kino
Einankerumformer Kippkessel
Einbrennéfen (Glas-, Porzel- Kirchenheizungen

lan-) Klaviere (elektrische)
Eindampfapparate Klimaanlagen
Eisgeneratoren Klingeltransformatoren
Elektrofilter (elektrische Gas-  Kochapparate

reinigung und Staubabschei- XKocher (fiir verschiedene

dung Spezialzwecke)
Elektroflaschenziige Kochherde '
Elektrogalvanische Heilappa- Kochkessel

rate Kochkisten
Elektrokessel Kompressoren
Elektromagnete Kremationsolen
Elektromedizinische Apparate Kiichenmotoren
Elektromotoren fiir Gleich- Kiihlanlagen

strom und Wechselstrom: Kiihlschriinke

Asynchronmotoren; Syn- Kiihlwasser-Wirmer

chronmotoren; Kollektor- Kulissenapparat (Wische-

motoren; Motoren m. Kom- trockner)

pensator, statischem oder Lackeinbrennifen

Synchron-Kompensator; Lampen

polumschaltbare Motoren; Lasthebemagnete

Schlupfregler Laufkatzen

Laufkrane
Laufwinden
Lautsprecheranlagen
Liutwerke
Leuchtfontine
Leuchtrohren
Leuchtstofflampen
Lichtbogenofen
Lichtbogenschweissapparate
Lichtpausapparate
Lichtreklameapparate
Lift
Lotapparate
Létkolben
Lokomotiven
Luftbefeuchter
Lufterhitzer
Magnete (Elektro-)
Massageapparate
Medizinische Apparate
Metalldampflampen
Metzgereimaschinen
Mileherhitzer
Moststerilisierapparate
Motoren (siehe Elektro-
motoren)
Mutatoren
Nédhmaschinen
Natriumdamptlampen
Neonrohren
Niedertemperatur-Strah-
lungsheizkorper (Heizwiinde)
Nietwirmeapparate
Oefen
Oelbrenner
Ondulationsapparate (Haar-)
Orgeln (elektrische, ohne
Pfeifen)
Ozon-Erzeuger
Parabolstrahler
Personensuchanlagen
Phonographen
Pneu-Pumpen
Porzellaneinbrennofen
Programmschaltuhren (Rund-
spruch-)
Projektionsapparate
Quarzlampen
Quecksilberdampflampen
Quecksilberdamp!-
gleichrichter
Radioempfangsapparate
Rauchkammer
Rauchverzehrer
Rasierapparate
Rechenmaschinen
Registrierkassen
Reibmaschinen (Mandel-,
Kiise- usw.)
Reklamebeleuchtung
Reklamedrehwerke fiir Schau-
fenster
Rontgenapparate
Relaisautomat fiir Telephon
Rundspruchapparate
Schaltapparate
Schaufensterbeleuchtung
Scheinwerfer
Schleifmaschinen
Schmelzofen
Schmelztopfe fiir das graphi-
sche Gewerbe
Schreibmaschinen
(elektrische)
Schweissapparate (Umformer,
Transformatoren, Gleich-
richter)
Schwellofen

Setzmaschinen
Signalisierapparate
Signalglocken
Signallampen
Sirenen (Alarm-)
Skilift
Sonnerien
Spannplatten
Speicherherde
Speicherifen
Speisewasservorwirmer
Spinnzentrifugen
Sprechmaschinen
Spiiltroge
Staubsauger
Steinpoliermaschinen
(transportable)
Sterilisationsapparate
Steuerapparate
Strahlungsheizkorper
Strassenbahn
Strassenbeleuchtung
Strassensignale
Siissmostapparate (Tauchsie-
der, KElektroden, Durch-
laufapparate)
Synchronuhren
Tauchsieder
Teemaschinen
Telegraphenapparate
Telephongleichrichter
Telephonrundspruchapparate
Tellerwiirmer
Toaster
Transformatoren
Treibhausheizungen
Triebbeetheizungen
Trocknungsapparate
Trockenoien
Trolleybus
Uhren
Ultrakurzwellen-Therapie
Umformer
Umwilzpumpe
Vakuumdampfkochkessel
Ventilatoren
Verkehrsregelungseinrich-
tungen
Verstirkeranlagen
Vibratoren (Betonstampfer)
Violettstrahler
Vulkanisier-Apparate
Wagenkipper
Wannen (elektrisch beheizt fiir
Oberflichenbehandlung von
Metallen)
‘Waschherde
‘Waschmaschinen
Wirmeapparate
Wirmeplatten
Wirmepumpen
Wiirmeschriinke
Wiirmespeicherofen
Wirmestrahler
Warmwasserkessel
Wischezentrifugen
Wiischetrockner
Wasserenthiirter
Wasserzersetzer
Wecker
Werkzeugmaschinen
Widerstéinde
Widerstandsschweiss-
maschinen
Zahnérztliche Bohrmaschinen
Zentrifugen
Zigarrenanziinder
Zimmerheizioien

Ueber das Mischen von reinen Mineralslen
und zusammengesetzten Schmierdlen

(Nach ASEOL-Bulletin 1), Nr. 66)

621.892

U(;ber die Moglichkeiten des Mischens von Mineral- und
thmleriilen herrschen weithin noch unklare Meinungen. Dies
rithrt in erster Linie daher, dass die Schmiermittel-Industrie

') Herausgegeben im Nov. 1943 durch Adolf Schmids Erben

A.-G., Bern,



	Stillschweigende Begründung von Rechten durch die Verwaltung

